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Abschlussbericht 2021

Denkmalförderrichtlinie



Bestandssituation

 Im Landkreis stehen in Zuständigkeit der unteren Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises Aurich  ca. 1.000 Gebäude unter Denkmalschutz

 Erhalt der Denkmäler im Interesse der Allgemeinheit, da ortsbildprägend, 
Verkörperung kulturelle Identität der Region und Erhalt der Geschichte

 Verfall, Zerstörung und / oder Beschädigung aufgrund schädlicher 
Umwelteinwirkungen, Sparmaßnahmen, wirtschaftlichem Druck

 Instandsetzung, Erhalt und Pflege von Denkmälern ist mit hohem finanziellen 
Aufwand verbunden



Ziel

 Förderung der Erhaltung und Pflege der im Kreisgebiet befindlichen 
Kulturdenkmäler

 Vorrangig Erhalt Ostfriesland prägende Gulfhöfe und Landarbeiterhäuser

 Unterstützung durch Fördermittel (= Zuwendung)



Chronologie

 Beschluss der Denkmalförderrichtlinie durch den Ausschuss für Kreisentwicklung 
und Umwelt am 17.10.2020

 Beschluss der Denkmalförderrichtlinie durch den Kreisausschuss am 08.12.2020

 pro Jahr werden 300.000 Euro zur Verfügung gestellt

 für das Jahr 2021 standen 900.000 Euro zur Verfügung, davon waren 600.000 
Euro Haushaltsreste aus den Jahren 2019 und 2020

 erster Stichtag für Antragstellung war der 31.01.2021



Gegenstand der Zuwendung

 Kulturdenkmale 

 Denkmalensembles 

 Teile von Kulturdenkmalen



Zuwendungsfähige Maßnahmen

 Sicherungs-, Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

Vorrangig:

 Sicherung und Erhaltung bedrohter Denkmalsubstanz

 ostfriesische Gulfhöfe und Landarbeiterhäuser



Art und Umfang der Zuwendung

 Höhe der Zuwendung beträgt zwischen 10.000 € und 60.000 €

 Anteil soll 1/3 der zuwendungsfähigen Ausgaben nicht überschreiten



Abschlussbericht für das Jahr 2021

 Insgesamt in 2021 eingegangene Anträge auf Zuwendung:  23

 Anzahl der bewilligten Anträge:  14

 Anzahl der noch nicht beschiedenen Anträge:  1

 Nicht bewilligte Anträge aufgrund fehlender Unterlagen bzw. 

Verschiebung in Förderperiode 2022 bzw. Antragsrücknahme:  8

 Gesamtsumme der Bewilligungen für die im Jahr 2021 beantragten 

Zuwendungen:  rd. 522.000 Euro, bei Bewilligung des noch 

ausstehenden Antrages rd. 582.000 Euro



 Übergabe erster Zuwendungsbescheid am 08.06.2021. Gegenstand der 

Förderung war die Dachsanierung eines Gulfhofes



Ausblick 2022

 für 2022 zur Verfügung stehende Zuwendungssumme:  618.000 Euro

(Restsumme aus 2021 + Fördersumme für 2022)

 zum ersten Stichtag 31.01.2022 vorliegende Anträge: 10

 bereits erteilte Zuwendung:  1   (27.000 Euro)

 bevorstehende Erteilung der Zuwendung:  6   (245.000 Euro)

 Gesamtsumme:  272.000 Euro

 zweiter Stichtag ist der 30.09.2022 – Antragstellung 

noch möglich



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


